
Zeitschrift: Bündnerisches Monatsblatt : Zeitschrift für bündnerische Geschichte,
Landes- und Volkskunde

Herausgeber: F. Pieth

Band: - (1947)

Heft: 6-7

Artikel: Ein Unikum in der Geschichte des modernen bündnerischen
Verfassungsreferendums

Autor: Pieth, F.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-397321

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-397321
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


221

terer Hand ergibt leider gar keinen Anhaltspunkt. Ebensowenig
ist die auf der Liste der ausgelieferten Urkunden angegebene
Archivnummer oder Signatur (siehe Valor, p. 102) auf der Rückseite
des Nürnberger Originals aufzufinden.

Die Urkunde in Nürnberg sahen wir schon vor 15 Jahren
(Herbst 1928) ein und ließen bald nachher das Stück nach Zürich
kommen und photokopieren. Ob es heute noch existiert oder clen

Bombardierungen in Nürnberg zum Opfer gefallen ist, wissen wir
nicht.

Ein Unikum in der Geschichte des modernen
bündnerischen Verfassungsreferendums

bildet die Abstimmung über die bündnerische Kantonsverfassung von
1814. Es ist bekannt, daß der Große Rat am 4. Jan. 1814 die Mediationsverfassung

von 1803 unter dem Druck einer aufgewiegelten Volksmasse
aufhob und allem Herkommen zuwider die unbedingte Wiedereinführung
der Verfassungszustände vor 1798 ohne Ratifikationsvorbehalt beschloß.
Die beabsichtigte Trennung von der Schweiz und die Herstellung der
vorrevolutionären Zustände, welche auch die Wiedereinführung des alten
schwerfälligen Referendums zur Folge gehabt hätte, wurde durch die
Intervention der alliierten Mächte verhindert. Aber auch der durch die
Aufhebung der Mediationsverfassung herbeigeführte provisorische
Zustand konnte nicht fortbestehen, es mußte eine neue Verfassung
eingeführt werden. Der Entwurf lag im September 1814 vor. Selbstverständlich

wurde er den Gerichtsgemeinden zur Genehmigung
unterbreitet. Und dabei kam es nun zu dem, was in unserer neuern
Verfassungsgeschichte ein Unikum ist, wohl aber dem alten Referendum
entsprach: Die souveränen Gerichtsgemeinden brauchten die
Verfassung nicht im ganzen anzunehmen oder zu
verwerfen, sondern sie durften über jeden einzelnen
xArtikel derselben gesondert abstimmen, ihn annehmen,

verwerfen oder Vorbehalte beifügen. So entstand
die auf den nachfolgenden Seiten abgedruckte „Klassifikation der
Mehren", die uns einen Begriff gibt von der Schwerfälligkeit des alt-
bündnerischen Referendums. Das System der Gcrichtsgemeindestimmen,
wie es 1814 noch angewendet wurde, mußte der Bundcsverfassung von
1848 weichen und wurde durch die 1854 in Kraft tretende Kantonsverfassung

beseitigt. F. Pieth
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Klassifikation der Mehren über den ersten Rekapitulationspunkt des Ausschreibens vom 3. September

betreffend die sämtlichen Artikel der Kantonsverfassung ^

a bedeutet angenommen, v bedeutet verworfen, m zeigt Modifikationen oder Abänderungen im ganzen oder einzelnen Sätzen an.
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